
FuR 3 · 2012 123

Blickpunkt SteuerR

Kostenschaukel
– Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen!

von Renate Perleberg-Kölbel, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familien-, Steuer- und Insolvenzrecht
sowie Mediatorin und Gutachterin, Hannover
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I. Bisherige Rechtsprechung
Kosten für eine gerichtliche Rechtsverfolgung wurden vom
BFH bislang grundsätzlich nicht als außergewöhnlichen
Belastungen i.S.d. § 33 EStG anerkannt.1 Diese Kosten, u.a.
auch die Zahlung eines auf der Unterhaltspflicht fußenden
Kostenvorschusses nach §§ 1360a Abs. 4 BGB, 246 Abs. 1
FamFG2, zählten zu den typischen Kosten der allgemeinen
Lebensführung i.S.d. § 12 EStG, die durch den Grundfreibe-
trag gem. § 32a Abs. 1 Nr. 1 EStG und durch die Sonderaus-
gaben gem. § 10 EStG abschließend berücksichtigt wurden.
Kosten für einen Zivilprozess stellten nur bei Unvermeidbar-
keit außergewöhnliche Belastungen i.S.d. § 33 EStG dar.
Schließlich blieb es der freien Entscheidung des Steuerpflich-
tigen überlassen, ob er sich zur Durchsetzung oder Abwehr
eines zivilrechtlichen Anspruchs einem Prozesskostenrisiko
aussetzen wollte oder nicht3. Ausnahmsweise waren Aufwen-
dungen dann i.S.v. § 33 Abs. 2 Satz 1 EStG zwangsläufig,
wenn sich der Steuerpflichtige ihnen aus tatsächlichen oder
sittlichenGründen nicht entziehen konnte4. Dies war z.B. bei
den Kosten für eine Ehescheidung der Fall. Eine Ehe kann
nämlich infolge der Zerrüttung nur durch gerichtlichen Be-
schluss geschieden werden5. Gerichts- und Anwaltskosten des
Verfahrens (Scheidung und auch Versorgungsaugleich) waren
daher zwangsläufig und somit außergewöhnliche Belastun-
gen6.

II. Aktuelle Rechtsprechung
Der BFH7 hat seine Rechtsprechung geändert. Kosten ei-
nes Zivilprozesses sind nun unabhängig von dessen Gegen-
stand außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG. Der
Steuerpflichtige muss allerdings darlegen, dass die Rechts-
verfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht
auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint (bekannte
Kriterien aus Prozess- und Verfahrenskostenhilfe). Bei der
Beurteilung ist auf die Sicht eines verständigen Dritten ab-
zustellen.

III. Nichtanwendungserlass – BMF-Schreiben vom

20.12.2011
Der BMF hat inzwischen mit einem Nichtanwendungserlass
reagiert8. Danach ist das vorgenannte Urteil des BFH v.
12.05.2011 nicht anzuwenden. Er begründet dies mit dem

Argument, dass für eine eindeutige, zuverlässige und rechts-
sichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Zivilprozes-
ses bzw. der Motive der Verfahrensbeteiligten der Finanzver-
waltung keine Instrumente zur Verfügung stehen. Betroffen
von dieser neuen Rechtsprechung ist eine erhebliche Anzahl
von Fällen. Im Hinblick auf eine mögliche gesetzliche Neu-
regelung der steuerlichen Berücksichtigung von Zivilprozess-
kosten, die auch die rückwirkende Anknüpfung an die bisher
geltende Rechtslage einschließt, können daher grundsätzlich
Prozesskosten auch für eine Übergangszeit nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt werden.

Praxishinweis:

Zur Vermeidung von Regressen9 sollten die Kostenrisiken
eines Prozesses bzw. Verfahrens dem Mandanten (schrift-
lich!) vorgestellt und erläutert werden. Dies gilt auch für
den anwaltlichen Hinweis auf die Rechtsprechung des
BFH zur Abzugsfähigkeit der außergewöhnlichen Belastun-
gen. Ablehnende Bescheide der Finanzverwaltung sind mit
Einspruch und Klage zu begegnen und damit offen zu hal-
ten!
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